TEILB-TEXT

Vorbemerkung:

Der Text-Teil B wurde den Standen der Technik und der Erkenntnisse angepasst.

Die Anforderungen an PV-Anlagen werden bertcksichtigt.

Die Anforderungen in Bezug auf die Gutachten kdnnen noch nicht erflllt werden. Die
Gutachten sowohl zum Schallschutz als auch zum Geruch liegen aufgrund der nicht
rechtzeitig vorhandenen Eingangsdaten von anderen Beteiligten noch nicht vor.

Auf den Ausschluss von betriebsbedingten Wohnungen nach § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 3
BauNVO wird verzichtet. Der Ausschluss ergibt sich durch Festsetzungen zum
Immissionsschutz.

SATZUNG UBER DIE 2. ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 29 FUR
DAS INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET GREVESMUHLEN NORDWEST

l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiete (8§ 8 BauNVO, § 1 Abs. 4-10 BauNVO)

1.1.1 Zulassige Nutzungen gemaf § 8 Abs. 2 BauNVO:

Innerhalb der Gewerbegebiete GE sind die Vorhaben gemal § 8 Abs. 2 BauNVO

zulassig:

- Gewerbebetriebe aller Art einschlie3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Warme aus solarer Strahlungsenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche
Betriebe,

- Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude,

- Tankstellen,

- Anlagen fur sportliche Zwecke.

1.1.2 Eingeschrankte Nutzungsbereiche:

In den Gewerbegebieten oder Teilen der Gewerbegebiete GE 5, GE 6, GE 7.3 und

GE 7.4 sind innerhalb der Bereiche der Geruchsimmissionshaufigkeit von mehr als

15 % der Jahresstunden (15 bis 25 %) nur zulassig:

- Lagerhauser und Lagerplatze,

- Betriebe, in denen vorrangig nur in Produktionsgebauden gearbeitet wird,

- Betriebe, die in Bezug auf Geruchsbeeintrachtigungen unempfindlich sind, z.B.
Biogasanlagen, ausgeschlossen sind Windenergieanlagen (Anlagen zur
Erzeugung von Strom oder Warme),

- Einzelhandelseinrichtungen (Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen), wenn der
Verkauf an Endverbraucher nach Art und Umfang in eindeutigem
Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung von Gitern
einschlieBlich  Reparatur- und Serviceleistungen des Betriebes steht
(Handwerkshandel bzw. produktionsbezogener Einzelhandel).

In den Gewerbegebieten oder Teilen der Gewerbegebiete GE 5, GE 6, GE 7.3 und
GE 7.4 sind innerhalb der Bereiche der Geruchsimmissionshaufigkeit von mehr als
25 % der Jahresstunden nur zulassig:

- Lagerhauser und Lagerplatze,
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- Betriebe, die in Bezug auf Geruchsbeeintrachtigungen unempfindlich sind, z.B.
Biogasanlagen, ausgeschlossen sind Windenergieanlagen (Anlagen zur
Erzeugung von Strom oder Warme).

Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BImSchG:

Innerhalb der Gewerbegebiete GE 7.1, GE 7.2 und GE 8 sind Anlagen, die einen
Betriebsbereich im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen
Betriebsbereiches waren, gemaf § 1 Abs. 9 BauNVO unzuléssig.

Industriegebiete (8§ 9 BauNVO, § 1 Abs. 4-9 BauNVO)

Innerhalb der Industriegebiete GI 2.1, Gl 2.2, Gl 4.1 und GI 4.1 Ost sind gemaR § 9

BauNVO i.V.m. 8 1 Abs. 1-9 BauNVO nur zuléssig:

- Gewerbebetriebe aller Art einschlie3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Warme aus solarer Strahlungsenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche
Betriebe,

- Tankstellen,

- Einzelhandelseinrichtungen (Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen) sind nur
zulassig, wenn der Verkauf an Endverbraucher nach Art und Umfang in
eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung von
Gutern - einschlie3lich Reparatur- und Serviceleistungen - des Betriebes steht
(Handwerkshandel bzw. produktionsbezogener Einzelhandel).

Eingeschrankte Nutzungsbereiche:

In den Gebieten GI 4.1 sind innerhalb der Bereiche der Geruchsimmissionshaufigkeit

von mehr als 15 % der Jahresstunden (15 bis 25 % der Jahresstunden) nur zuldssig:

- Lagerhauser und Lagerplatze,

- Betriebe, in denen vorrangig nur in Produktionsgebauden gearbeitet wird,
ausgenommen Versandhandels- und Grof3handelsbetriebe,

- Betriebe, die in Bezug auf Geruchsbeeintrachtigungen unempfindlich sind, z.B.
Biogasanlagen, ausgenommen sind Windkraftanlagen (Anlagen zur Erzeugung
von Strom oder Warme).

In den Gebieten Gl 4.1 sind innerhalb der Bereiche der Geruchsimmissionshaufigkeit

von mehr als 25 % der Jahresstunden nur zuléssig:

- Lagerhauser und Lagerplatze,

- Betriebe, die in Bezug auf Geruchsbeeintrachtigungen unempfindlich sind, z.B.
Biogasanlagen, ausgenommen sind Windkraftanlagen (Anlagen zur Erzeugung
von Strom oder Warme).

Windenergieanlagen in Industriegebieten:
Innerhalb der Industriegebiete sind Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wéarme
aus Windenergie unzulassig.

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflachenanlage
(8 11 Abs. 2 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet (SO) ,Photovoltaik” bestehend aus den Sondergebieten
SO/PV 1, SO/PV 3.1 und SO/PV 7.1 dient der Errichtung und dem Betrieb von
Photovoltaik-Modulen zur Nutzung von Sonnenenergie sowie den dazugehérigen
technischen Einrichtungen und Nebenanlagen.

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,Photovoltaik” sind allgemein zulassig:

- Photovoltaikmodule einschlief3lich ihrer Befestigung auf und in dem Erdboden,

- technische Einrichtungen und Anlagen zum Betrieb der Photovoltaikmodule z.B.
Wechselrichter, Trafostationen, DC Hauptsammler, Ubergabestation
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- oberirdische und unterirdische Versorgungsanlagen und -leitungen sowie
Entsorgungsanlagen und —leitungen,

- Anlagen zur technischen Uberwachung und der Sicherheitsiiberwachung

- Stromleitungen, DC Kabel und Kabelkanéle, Kameramasten,

- die fur die ErschlieBung und Wartung des Gebietes erforderlichen befahrbaren
Wege,

- Einfriedungen durch Zaunanlagen mit Toren.

Innerhalb des Sondergebietes ,Photovoltaik® sind Batteriespeicheranlagen
unzulassig.

Nebenanlagen in den sonstigen Sondergebieten Photovoltaik-
Freiflachenanlage

Nebenanlagen sind nur zuldssig, sofern sie dem Betrieb der Hauptanlagen dienen
und diesen Anlagen deutlich zugeordnet sind.

Mal3 der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Hohe baulicher Anlagen
(8 16 Abs. 6 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Bezugshdhe fur die Gebiete

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Hohen, fur die Oberkanten der Gebaude
und Objekte, gilt die mittlere Hohenlage des nachstgelegenen offentlichen
Stral3enabschnittes, im Bereich der vom jeweiligen Gebdude zugewandten
aullersten StralRenseite. Die Oberkante ist der hochste Punkt des Gebaudes bzw.
der Anlagen. Ausgenommen davon sind die gesondert mit Aufschittungen
umgrenzten Teilbereiche des Gebietes Gl 4.1.

Als unterer Bezugspunkt fur die gesondert umgrenzten Gebiete fur Aufschittungen
innerhalb des Gebietes Gl 4.1 gelten die innerhalb des Gebietes festgesetzten
Hohen

Ebene 1: 32,00 m tber NHN im DHHN2016

Ebene 2: 35,00 m tber NHN im DHHN2016

Ebene 3: 36,00 m tber NHN im DHHN2016.

Ausnahmeregelung fur die Gebiete zur Hohe baulicher Anlagen

Ausnahmen von der Hohenfestsetzung, gemafR der Nutzungsschablone in der
Planzeichnung, sind flr Betriebseinrichtungen zuldssig, die entsprechend den
technischen Anforderungen oberhalb der Gebaudedeckung (zum Beispiel
Liftungsanlagen, Schornsteine, usw.) notwendig sind, sowie fur Anlagen, die zur
Auslbung der gewerblichen bzw. industriellen Nutzung erforderlich sind (zum
Beispiel Kranbahnen - innen und auf3en - Silo). Die maximale Hohe der Silos im
Plangebiet und fur sonstige produktionsbezogene Anlagen (Anlagen, die unmittelbar
fir den Betrieb der Bioenergieanlage erforderlich sind (An-, Aufbauten oder Krane,
Liftungsanlagen, Schornsteine, Krananlagen)) in den Gebieten Gl 2.1, 2.2 und Gl
4.1 darf 40,00 m nicht Gberschreiten. Diese Ausnahmen dirfen jedoch den Anteil von
15 % des betreffenden Uberbaubaren Grundstiicksteils nicht Gberschreiten.

Innerhalb der Gebiete Gl 2.1, GI 2.2 und GI 4.1 sind auRRerhalb der Baugrenze die
Walle und Stitzwande bis zu einer Hohe von 4,00 m Uber dem Bezugspunkt
zulassig.
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Regelung im Schutzbereich der 110 KV-Freileitungstrasse

Innerhalb des Sicherheitsbereiches der 110 KV-Freileitungstrasse sind die
Oberkanten der Gebaude bis zu einer Hohe von 7,00 m tber Bezugspunkt zulassig.

Ho6he baulicher Anlagen im Sondergebiet ,Photovoltaik”

Der Bezugspunkt fur die Festsetzung zur Héhe baulicher Anlagen ist die natirliche
Gelandeoberflache.

Die maximal zulassige Hohe der Oberkante eines Solarmoduls betragt 4,00 m Uber
der natirlichen Gelandeoberflache die von dem jeweiligen Modul Giberdeckt wird. Der
minimale Abstand der Solarmodule Gber der natirlichen Gelandeoberflache betragt
0,8 m.

Die maximal zuldssige Ho6he der Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter,
Transformatoren, Schaltanlagen) kann bis zu 4,50 m Uber der natirlichen
Gelandeoberflache zugelassen werden.

Fur technische Anlagen zur Uberwachung (Kameramasten) kann eine
Uberschreitung der festgesetzten zulassigen Hohe baulicher Anlagen bis zu einer
Hohe von 8,00 m Uber der natirlichen Gelandeoberflache zugelassen werden.

Die Hohenfestsetzungen beziehen sich auf die natirliche Gelandeoberflache.

Bauweise und Uberbaubare Grundsticksflache
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Abweichende Bauweise
(8 22 Abs. 4 BauNVO)

Bei der abweichenden Bauweise gelten die Grenzabstande der offenen Bauweise,
Baulangen von mehr als 50,00 m sind zul&ssig.

Uberbaubare Grundstiicksflache - Ausnahme fiir die Gebiete Gl 2.1, 2.2 und 4.1
(8 23 Abs. 5 BauNVO)

Innerhalb der festgesetzten Industriegebiete GI 2.1, GI 2.2 und Gl 4.1 sind
Aufschittungen als Walle und Stutzwénde als Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs.
1 BauNVO sowie Zaune aul3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Uberbaubare  Grundstiicksflache in den sonstigen Sondergebieten
Photovoltaik-Freiflachenanlage

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die
Uiberbaubaren Grundstiicksflachen sind unterhalb der Solarmodule als extensives
Grinland zu nutzen und zu unterhalten.

Garagen, Uberdachte Stellplatze und Stellplatze
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 12 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO)

Im Bereich zwischen Stral3enbegrenzungslinien und stralRenseitiger Baugrenze sind
Garagen und Uberdachte Stellplatze unzulassig.
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Nebenanlagen
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 14 BauNVO und 8§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen in den Industrie- und Gewerbegebieten

Nebenanlagen gemald § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig. Abweichend davon kénnen Nebenanlagen, die geman
§ 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zuldssig sind und fir
Regenwasserrickhaltebecken bzw. Flachen, die der Ableitung des anfallenden
Oberflachenwassers dienen, sowie fiur Ldschwasserteiche aul3erhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache zugelassen werden.

Von Bebauung freizuhaltende Flachen
(89 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der als von der Bebauung freizuhaltenden Flachen festgesetzten
Anbauverbotszonen (A) ist die Errichtung baulicher Anlagen jeglicher Art (auch von
Anlagen offentlicher Ver- und Entsorgungstrager) nicht zuldssig. Innerhalb des
Bereiches der Anbauverbotszone sind Flachenbefestigungen zulassig.

In Sichtflachen (S) sind Bepflanzungen und Einfriedungen mit einer Héhe von mehr
als 0,70 m Uber der Fahrbahn des zugehdorigen StralRenabschnittes unzuléssig.
Ausgenommen hiervon sind freistehende Einzelbdume mit einer Kronenansatzhdhe
von mindestens 2,50 m.

Waldschutzabstand

Innerhalb der als von der Bebauung freizuhaltenden Flachen Waldschutzabstand
(W) sind ausnahmslos solche baulichen Anlagen zuléssig, die nicht dem Aufenthalt
von Menschen dienen, z.B. Stellplatze und Lagerrdume.

Flachen fir den Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen
(89 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Fur die zukunftigen Grundstiicke der Industriegebiete und des Gewerbegebietes wird
festgesetzt, dass je Grundstiick maximal 2 Zufahrten mit einer Breite von jeweils
maximal 12,00 m zulassig sind. Fur die Zufahrtsbreite im Gebiet Gl 4.1 sind fur die
Bioenergieanlage maximal 20,00 m zul&ssig.

Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen
(89 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auf den festgesetzten Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen sind

Bodenauffullungen/ Abgrabungen in den einzelnen festgesetzten Ebenen 1, 2 und 3

zulassig:

- Ebene 1 Aufschittung und Abgrabung auf das Niveau von 32,00 m Gber NHN im
DHHN2016

- Ebene 2 Aufschittung und Abgrabung auf das Niveau von 35,00 m Gber NHN im
DHHN2016

- Ebene 3 Aufschittung und Abgrabung auf das Niveau von 36,00 m Gber NHN im
DHHN2016.

Das genaue Hohenbezugssystem ist im Rahmen der weiteren Planung und

Bearbeitung und nach Vorlage der Vermessung zugrunde zu legen. Die Differenz

von Aufschiittungen und Abgrabungen in Bezug auf den fir jede Ebene festgelegten

Bezugspunkt darf +/- 3,00 m betragen. Die Details sind im Zuge der konkreten

Planung abzustimmen.

Planungsstand: Entwurf 06. Oktober 2025 5



10.

11.

Flachen fur die Versickerung von Niederschlagswasser
(8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf den Grundsticken anfallende Oberflachenwasser ist nach entsprechender
Vorreinigung auf diesen zu sammeln, zu versickern bzw. in die privaten und/ oder
offentlichen Regenwasserriickhaltebecken abzuleiten.

Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes werden Flachen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
(GFL-R) und/oder Leitungsrechte (L-R) zugunsten von Belangen der Ver- und
Entsorgung/ Havariefall und der Anlieger bzw. Grundstiickseigentimer festgesetzt.
Die Bewirtschaftung und Bedienung der Flachen durch die jeweiligen Ver- und
Entsorger und Anlieger ist auf den Flachen zuzulassen.

SchallschutzmalRnahmen
(89 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Nach 8 1 Abs. 4 BauNVO sind auf den Teilflachen des Industrie- und
Gewerbegebietes nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig, deren Gerausche
die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L(EK) nach
DIN45691 weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr)
Uberschreiten.

Teilflache L(EK), T | K(EK),N
GE5 67 50
GE 6 63 42
GE 7.1 (Gl 3.3)* 70 57
GE 7.2 (Gl 3.3)* 70 55
GE 7.3 (Gl 3.2)* 68 53
GE 7.4 (Gl 3.2)* 65 54
GE 8 (Gl 4.2)* 70 40
Gl 2.1 70 40
Gl 2.2 70 55
Gl 4.1 70 58
Gl 41 Ost (Gl 72 45
4.2)*

*) Anmerkung: Zur Vergleichbarkeit ist hier die urspriingliche Gebietsbezeichnung
dargestellt.
Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN45691:2006-12, Abschnitt 5.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(8§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO)

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind ausschlieR3lich innerhalb der tUberbaubaren Flachen zulassig. Die
Hoéhe von Werbeanlagen darf die Oberkante des jeweilig am néchsten gelegenen
Gebaudes nicht Uberschreiten. Es sind nur Werbeanlagen ohne wechselndes,
reflektierendes oder flimmerndes Licht zulassig. An der Hauptzufahrt in das Gebiet ist
ein Sammelaufsteller fur die Ansiedler im Gebiet als Hinweisschild zulassig.
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Gestaltung
Unbeschichtete Metalleindeckungen fur Dachflachen sind unzulassig.

Fur die sonstigen Sondergebiete Photovoltaik-Freiflichenanlage sind Einfriedungen
mit maximal 2,00 m Hohe einschlieRlich Ubersteigschutz bezogen auf die natiirliche
Gelandeoberflache zulassig.

BulRgeld

Wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstoft,
handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit
BuRgeld geahndet werden.

Grinflachen, Flachen fur Wald, Pflanzungen, Nutzungsregelungen und
MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft, Anpflanzungs- und Erhaltungsgebote

(8 9 Abs. 1 Nr. 15, § 9 Abs. 1 Nr. 18b, § 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 25a
und 25b BauGB |.V.m. § 18 Bundesnaturschutzgesetz)

Grunflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Saumbereich mit
Anpflanzungen*

Die festgesetzten offentlichen Griunflachen mit der Zweckbestimmung ,Saumbereich
mit Anpflanzungen* sind entsprechend der Festsetzungen der
KompensationsmaRhahme 2 (KM 2) anzulegen und zu entwickeln.

Offentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung , Feuchtgebiet*

Die festgesetzten offentlichen Griunflachen mit der Zweckbestimmung ,Feuchtgebiet"
sind entsprechend der Festsetzungen der Kompensationsmal3ihahme 3 (KM 3) zu
erhalten und zu entwickeln.

Offentliche Griinflachen mit der Zweckbestimmung , Naturnaher Grabenausbau
mit Extensivgrinland®

Die festgesetzten offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher
Grabenausbau mit Extensivgrinland“ sind entsprechend der Festsetzungen der
KompensationsmafRnahme 5 (KM 5) zu erhalten und zu entwickeln.

Waldflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Die festgesetzten Waldflachen im sidwestlichen Teil des Bebauungsplanes sind
entsprechend der Festsetzungen der KompensationsmafRhahme 4 (KM 4) anzulegen

und zu entwickeln.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB und § 1a Abs. 3 BauGB)

Kompensationsmafinahme 1 — KM 1
Entlang der Planstrallen A (Am Baarssee) sind zwischen Stral3enbegrenzungslinien

und stralBenseitiger Baugrenze, beidseitig der StraBe Baumpflanzungen
vorzunehmen. Es sind grof3kronige, standortgerechte, einheimische Laubbaume in
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

der Qualitdt Hochstamm, 3 x verschult mit einem Stammumfang von 18 — 20 cm zu
verwenden. Die Baume sind im Abstand von maximal 15 m in eine unversiegelte
Pflanzscheibe von mindestens 12 m2 zu pflanzen. Diese Baumpflanzungen sind im
Zuge der ErschlieBung herzustellen.

KompensationsmalRnahme 2 — KM 2

Anmerkung: Fur die festgesetzte StralRenverkehrsflache wird anteilig die MalRnahme
KM 2 reduziert.

Innerhalb der festgesetzten Flachen fir Mal3hahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung KM 2 ist durch
sukzessive Entwicklung ein Saumbereich herzustellen, bei dem durch regelmaRige
Pflegemalinahmen eine Waldentwicklung dauerhaft unterbunden wird. Bei der
Entwicklung der Flache sind folgende weitere MalRnahmen durchzufihren:

Die innerhalb der Maflinahmenflache festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind als 4-reihige
Heckenpflanzung mit beidseitigen Saumbereichen herzustellen. Alle 25 m ist ein
Baum 1. bzw. 2. Ordnung als Uberhalter vorzusehen. Es sind ausschlieRlich
heimische standortgerechte Geholze in folgenden Pflanzqualitdten zu verwenden:
Heister, 2xv, m. B. H6he 150-175 cm, Straucher verschult, Héhe 80-100 cm. Die
Gehdlze sind in Pflanz- und Reihenabstdanden von 1,25 m zu pflanzen. Der
Krautsaum ist der freien Sukzession zu Uberlassen. Im Bereich des Krautsaumes
sind MalRnahmen vorzusehen, die einer Entwicklung als Wald entgegenwirken. Mit
einem Wildschutzzaun sind die Hecken gegen Wildverbiss zu schutzen.

In den festgesetzten Heckenbereichen westlich des Gl 2- Gebietes (seit der Satzung
uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmiihlen
gegliedert in die Gebiete Gl 2.1 und GI 2.2 ist 1 Ackerzufahrt mit einer Breite von
maximal 6,0 m zul&ssig.

Die an der nordlichen Plangebietsgrenze festgesetzte Anpflanzung von 22
Einzelbaumen sowie die im sudlichen Plangebiet festgesetzte Anpflanzung von 10
Einzelbdumen sind jeweils als einheitliche Baumreihe zu entwickeln. Fir die
Bepflanzung sind ausschlie3lich heimische und standortgerechte Baume 1. Ordnung
in folgender Pflanzqualitat zu verwenden: Hochstamm, 3xv. mit einem Stammumfang
von 16-18 cm. Mit geeigneten StammschutzmalRnahmen sind die Bdume gegen
Wildverbiss zu schutzen.

In den Randbereichen der Mallnahmeflachen sind 15 strukturreiche, halboffene
Tagesversteckmdglichkeiten und Kleinstrukturen aus Baumstimpfen, Totholz oder
Steinen anzulegen.

Die Malnahmenflachen sind wéahrend der Bauzeit durch einen Bauzaun bzw.
gleichwertige Sicherungsmafinahmen vor Auswirkung der Bautatigkeit zu schutzen.

Der westliche Teil der MaRnahmeflache KM 2 wird als vorgezogene CEF-MalRnahme
festgesetzt. Um die Einhaltung des 8 42 Bundesnaturschutzgesetz zu sichern,
werden KompensationsmafBnahmen als CEF-MalBnahmen festgesetzt. Die
MalBnahmeflache KM 2 ist geeignet, Auswirkungen des Vorhabens auf die
Lebensstéatten der europdischen Brutvogel gemal spezieller artenschutzrechtlicher
Prufung auszugleichen bzw. zu ersetzen.
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3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.44

3.45

3.4.6

3.4.7

3.5

KompensationsmafRnahme 3 — KM 3

Die festgesetzten Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung KM 3 sind als
Feuchtgebiet zu erhalten und zu entwickeln.

KompensationsmalRnahme 4 — KM 4

Die mit der Bezeichnung KM 4 festgesetzten Flachen fir MalRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind als naturnaher Wald
zu entwickeln. Gesetzlich geschitzte Biotope sind nicht zu bepflanzen.

Eine Wiederaufnahme der Grabeninstandsetzung der Entwasserungsgraben, die an
den Graben 7/11/B1 angeschlossen sind, ist auszuschliefl3en.

Der vorhandene Pappelbestand ist zum Schutz des Lebensraumes des Pirols
abschnittsweise (siehe Hinweise 7.2) abzunehmen und auflerhalb gesetzlich
geschutzter Biotope durch einheimische Gehdlze zu ersetzen. Die Neuanpflanzung
erfolgt mit folgenden standorttypischen Arten (Pflanzqualitdt Forstware) Schwarzerle
(Alnus glutinosa), Gemeinde Esche (Fraxinus excelsior) oder Gemeinde Birke
(Betula pendula). In den Randbereichen der Waldumbauflachen sind mindestens 5,0
m breite Waldmantelbereiche auszubilden. Fir die Bepflanzung sind ausschlief3lich
heimische und standortgerechte Straucher und Baume 2. Ordnung zu verwenden.

Die sudwestlich des vorhandenen Waldbestandes gelegenen Flachen sind mit dem
Ziel der Waldentwicklung der freien Sukzession zu Uberlassen. Initialpflanzungen mit
standortgerechten, einheimischen Laubgehdlzen sind vorzunehmen. Insgesamt sind
10 Geholzinseln mit einer GroRe von jeweils 200 m? anzulegen. Die Gehdlzinseln
sind im Pflanzraster von 1,5 x 1,5 m mit heimischen und standortgerechten Baumen
in der Qualitat Heister, 2xv. mit einer Hohe von 150-175 c¢cm und Strauchern 2xv. mit
einer Hohe von 80-100 cm zu bepflanzen. Je Gehdlzinsel sind mindestens 5 Heister
zu pflanzen.

Im zentralen und feuchten Bereich der MalRnahmenflache - aufRerhalb geschiitzter
Biotopflachen - sind durch Bodenaushub drei 100-200 m?2 grof3e und bis zu 1,0 m
tiefe Kleingewasser herzustellen. Innerhalb der Mafinahmeflache KM 4 ist die
Herstellung von Kleingewassern als vorgezogene CEF-MalRnahme vorzusehen. Die
vorgezogene Herstellung von Kleingewassern ist geeignet, mogliche Auswirkungen
des Vorhabens auf die Lebensstatten der Amphibien und Reptilien, wie in der
speziellen artenschutzrechtlichen Prifung dargestellt, zu ersetzen bzw.
auszugleichen.

Innerhalb der ausgewiesenen Leitungstrassen fir die Stromversorgung sind die
Nutzungsbeschrankungen des Versorgers zu beachten.

In den Randbereichen der MaRnahmeflachen sind 10 strukturreiche, halboffene
Tagesversteckmdglichkeiten und Kleinstrukturen aus Baumstimpfen, Totholz oder
Steinen anzulegen.

Kompensationsmalinahme 5 — KM 5

Anmerkung: Fir die festgesetzte StralRenverkehrsflache wird anteilig die Mal3nahme
KM 5 reduziert.

Die mit der Bezeichnung KM 5 festgesetzten Flachen fir Mal3nahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind als Extensivgrinland
zu entwickeln.
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3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.6

Der vorhandene  Vorfluter 7/11 ist zu renaturieren. Dazu sind
Bdschungsabflachungen und gewdasserbettverbessernde Mal3hahmen vorzunehmen.

Der innerhalb der MaRnahmenflache liegende und verrohrte Abschnitt des Grabens
7/11/B1 ist zu offnen und naturnah herzustellen. Eine Uberfahrt im Bereich des
Grabens 7/1/1, in Form eines Durchlasses, ist weiterhin zu gewdahrleisten.

Der Graben sudlich der Gebiete SO/PV 3.1 und GE 7.3 (urspringlich Gebiete Gl 3.1
und GI 3.2) ist naturnah mit flach geneigten Béschungen dauerhaft zu erhalten.

Die innerhalb der MalRnahmenflache festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind als mindestens 3-reihige
Heckenpflanzung herzustellen. Alle 25 m ist ein Baum 1. bzw. 2. Ordnung als
Uberhalter vorzusehen. Es sind ausschlieBlich heimische standortgerechte Geholze
in folgenden Pflanzqualitaten zu verwenden: Heister, 2xv., m. B. Héhe 150-175 cm,
Straucher verschult, Hohe 80-100cm. Die Gehdlze sind in  Pflanz- und
Reihenabsténden von 1,0 m zu pflanzen. Mit einem Wildschutzzaun sind die Hecken
gegen Wildverbiss zu schitzen.

Nach Abschluss der unter 111.3.5.1 bis [l1.3.5.4 genannten Maflnahmen ist die
verbleibende Flache extensiv zu pflegen. Die Flachen sind jahrlich einmal zu mahen.
Das Mahgut ist von den Flachen zu entfernen. Der Einsatz von Diinge- bzw.
Pflanzenschutzmitteln ist unzul&ssig.

Die zum Erhalt festgesetzten Baume =zu erhalten und bei Abgang durch
standortgerechte und heimische Baumarten zu ersetzen.

In den Randbereichen der Maflnahmeflachen sind 5 strukturreiche, halboffene
Tagesversteckmdglichkeiten und Kleinstrukturen aus Baumstimpfen, Totholz oder
Steinen anzulegen.

Die MafRnahmenflachen sind wéhrend der Bauzeit durch einen Bauzaun bzw.
gleichwertige Sicherungsmaf3nahmen vor Auswirkung der Bautatigkeit zu schitzen.
Die KompensationsmafRnahme KM 5 soll im Zuge des Strafl3enbaus realisiert werden.
Neben MalRnahme KM 5 sind anteilig die MalRnahme KM 4 wund die
MinimierungsmalRnahmen MM 1, MM 2 und MM 3 zusatzlich geeignet, Auswirkungen
des Vorhabens auf die Lebensstéatten von Brutvigeln, Amphibien und Reptilien, wie
in der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung dargestellt, auszugleichen bzw. zu
ersetzen. Die Zerschneidungswirkung des StraRenbaus soll kurzfristig gemindert
werden. Da baubedingte Beeintrdchtigungen durch den StralRenbau moglicherweise
zu erheblichen Beeintrachtigungen der CEF-Flachen und damit zu einer geminderten
Okologischen Wirksamkeit fihren konnten, wird die Realisierung der Manahmen im
Zusammenhang mit dem Stral3enbau vorgesehen.

Kompensationsmaflinahme 6 — KM 6

Die mit der Bezeichnung KM 6 festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen am Nord- und Westrand des GE 5 —
Gebietes sind als 3-reihige Heckenpflanzung herzustellen. Alle 25 m ist ein Baum 1.
bzw. 2. Ordnung als Uberhalter vorzusehen. Es sind ausschlieRlich heimische
standortgerechte Geholze in folgenden Pflanzqualitaten zu verwenden: Heister, 2xv.,
m. B. H6he 150-175 cm, Straucher verschult, Hohe 80-100 cm. Die Geholze sind in
Pflanz- und Reihenabstéanden von 1,0 m zu pflanzen. Mit einem Wildschutzzaun sind
die Hecken gegen Wildverbiss zu schiitzen.
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3.8

3.9

3.10

3.11

Minimierungsmal3nahme 1 — MM 1

Zum Schutz der Amphibien, Reptilien und Saugetiere ist die Querung des Vorfluters
7/11 entsprechend dem Stand der Technik erfolgt. Die Durchlassigkeit fur die zuvor
genannten Artengruppen ist zu gewahrleisten. Passagemoglichkeiten sind beidseitig
des Grabens zu erhalten.

Minimierungsmalinahme 2 — MM 2

Im Bereich zwischen der MafRnahmenflache mit der Bezeichnung KM 5 und der
PlanstraRe A, Am Baarssee, sind die Amphibienleiteinrichtungen zu erhalten.
Strallenbegrenzungen mit Hochborden sind unzulassig. Vorzugsweise sind Rund-
oder Tiefborde zu verwenden.

Minimierungsmal3nahme 3 — MM 3

Die Beleuchtung ist nach den Vorgaben ,Hinweise zur Messung und Beurteilung von
Lichtemissionen“ des Landerausschusses fiur Immissionsschutz (LAl-Licht-Hinweise,
2021) vorzusehen. Es sind zum Beispiel LED-Lampen einzusetzen, die staubdicht
und mit einer Abschirmung gegen eine Abstrahlung nach oben und in horizontale
Richtung versehen sind. Die Beleuchtungen sind zudem so anzuordnen, dass eine
Aufteilung der landschaftlichen Umgebung weitestgehend vermieden wird. Die
Beleuchtung ist insektenfreundlich zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. Die
Malnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen der Lebensrdume von seltenen
und geschutzten Pflanzen- und Tierarten sind zu beachten. Lichtspektrum und die
Leuchtintensitat sind so zu wahlen, dass der Anlockeffekt fur Nachtfalter gemindert
wird. Direkte Strahlungen in die freie Landschaft sind unzul&ssig.

Zuordnungsfestsetzung

Die Stadt Grevesmuhlen schafft den Ausgleich fur Eingriffe im Zusammenhang mit
der Realisierung des Industrie- und Gewerbegebietes. Auf eine konkrete Zuordnung
zu den Gebieten wird deshalb verzichtet.
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3.12

3.13

Heckenanpflanzung (8 9 Abs. Nr. 25a BauGB)

Im Westen des Industriegebietes Gl 4.1 ist als Abgrenzung des Industriegebietes zur
Bullerbdk eine einreihige Hecke von insgesamt ca. 125 m Lange zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind entsprechende Ersatzpflanzungen
vorzunehmen. Es sind ausschlie3lich standortheimische Geholze in folgenden
Pflanzqualitaten zu verwenden: Straucher verschult, Hohe 80-100 cm. Die Gehdlze
sind mit Pflanzabstanden von 0,75 m zu pflanzen.

Mallnahmen zum Schutz fir Kleintiere (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zwischen natirlicher Gelandeoberflache und Unterkante Zaun ist ein durchgangiger
Durchlass von mindestens 10 cm und maximal 20 cm freizuhalten. Zaunsaulen sind
nur als Einzelfundamente zuldssig. Streifenfundamente und durchlaufende
Zaunsockel sind unzulassig. Diese Einfriedungen mussen fiur Kleintiere durchléssig
sein.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME
(8 9 Abs. 6 BauGB)

Vorhandene Bodendenkmale

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Bodendenkmale. Diese wurden
entsprechend der Unterlagen des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege, FB
Archéologie und Denkmalpflege, nachrichtlich im Plan dargestellt.

Innerhalb der mit ,BD* gekennzeichneten Bereiche in der Planzeichnung befinden
sich Bodendenkmale, deren Verénderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG M-V
genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte
Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch
dies MaRnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffes zu tragen (8
6 Abs. 5 DSchG M-V).

Uber die in Aussicht genommenen MalRnahmen zur Bergung und Dokumentation der
Bodendenkmale ist das Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor
Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Mit ,Bd“ sind Bereich in der Planzeichnung gekennzeichnet, fur die das
Vorhandensein von Bodendenkmalen ernsthaft anzunehmen bzw. naheliegend ist
bzw. sich aufdrangt.

Durch vertragliche Regelungen mit dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege
und der Stadt Grevesmihlen werden die Anforderungen des Landesamtes bzw. des
Denkmalschutzgesetzes berticksichtigt.

Verhalten bei Bodendenkmalfunden

Wenn wéahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gemal § 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande
Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz — DSchG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt geandert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2006 (GVOBI. M-V S. 576) die zustandige
untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle
bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege
oder dessen Vertreter in unverdndertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind
hierfir der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage
nach Zugang der Anzeige.
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4.1

Anzeige des Baubeginns bei Erdarbeiten

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehdrde spatestens zwei
Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewabhrleisten, dass
Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes flur Kultur und Denkmalpflege bei den
Erdarbeiten zugegen sein kdénnen und eventuell auftretende Funde gemaR § 11
DSchG Mecklenburg-Vorpommern unverziglich bergen und dokumentieren.
Dadurch werden Verzégerungen der BaumafRnahmen vermieden (vgl. 8§ 11 Abs.3
DSchG M-V).

HINWEISE
Verhaltensweise bei unnatirlichen Verfarbungen bzw. Geriichen des Bodens

Sollten wahrend der Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie unnatirliche Verfarbungen bzw.
Geriche des Bodens auftreten, ist der Landrat als zustandige Behdrde zu
informieren. Grundstlcksbesitzer sind als Abfallbesitzer zur ordnungsgemalien
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls verpflichtet. Sie
unterliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht.

Entsorgung von Abfallen von Baustoffen

Alle  MaRBnahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass eine
gemeinwohlvertragliche und geordnete Abfallentsorgung sichergestellt ist. Bauabfélle
(Bauschutt, Baustellenabfalle, auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer
zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzufihren. Die Verwertung soll bereits auf der
Baustelle durch Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hélzernen und
sonstigen Bauabfallen nach Mal3gabe des Entsorgers vorbereitet werden. Nicht
verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch
hierfir gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen.

Die Abfallentsorgung der Baustelle soll innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung
der Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Unbelastete Bauabfélle durfen gemaf Abfallwirtschaftsgesetz AbWG M-V nicht auf
Deponien abgelagert werden. Sie sind wieder zu verwerten.

Munitionsfunde

Um gegebenenfalls erforderliche Sondierungsmaflinahmen im  Plangebiet
durchfiihren zu koénnen, ist bis ca. 4 Wochen vor Baubeginn das Landesamt fir
Katastrophenschutz fur Absprachen zu technischen Details und entsprechenden
Vereinbarungen zu benachrichtigen.

Werden  bei Erdarbeiten Kampfmittel  gefunden, ohne dass der
Munitionsbergungsdienst  eingeschaltet war, ist umgehend die Ortliche
Ordnungsbehdérde  oder die  zustandige  Polizeidienststelle  und  der
Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen.

Zeitraum fir die Realisierung von Begrinungs-, Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen

Die jeweils fur den einzelnen Vorhaben- und ErschlielSungsabschnitt erforderlichen
Begriinungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind jeweils mit Realisierung des
jeweiligen Vorhabenbereiches, ErschlieBungsbereiches, durchzufihren und innerhalb
der Pflanzperiode nach Fertigstellung der Erschlieungsanlage, des Vorhabens,
abnahmeféhig abzuschlielen.
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4.2

6.1

6.2

6.3.

6.4

Der vorhandene Pappelbestand innerhalb der MaRnahmeflache KM 4 ist zeitlich
gestaffelt, entsprechend ist dieser gemaR der im Ursprungsplan enthaltenen
Textkarte in einem Zeitraum von 20 Jahren zu roden.

Entwicklungspflege

Fur alle Pflanzungen, die innerhalb des Plangebietes erfolgen, ist eine 3-jahrige
Entwicklungspflege vorzusehen.

Externe KompensationsmalRhahmen

Die Sicherung der Realisierung der externen KompensationsmalRnahme ist durch die
Stadt Grevesmiuhlen erfolgt. Die Durchfiihrung der nachfolgenden MalRhahmen ist
vertraglich geregelt.

Externe Kompensationsmaflinahme 1 — EM 1 - Naturnahe Erstaufforstung von
491 ha auf den Flurstiicken 398 und 406 der Flur 1 in der Gemarkung
Wustenmark

Auf den Flurstiicken 398, 405 und 406 (anteilig), Flur 1 der Gemarkung Wistenmark
werden ca. 4,91 ha durch Erstaufforstung in einen Waldbereich mit heimischen und
standortgerechten Laubgehdlzen entwickelt. Im Randbereich zu angrenzenden
Flachen die nicht bewaldet sind, ist ein Waldmantel aus Strauchern und B&aumen 2.
Ordnung herauszubilden. Das Forstamt Schonberg fiahrt die erforderliche
Kultursicherung und die dauerhafte Pflege der Anpflanzungen durch.

Externe Kompensationsmafinahme 2 — EM 2 - Herstellen einer Streuobstwiese
auf dem Flurstuck 10/1 der Flur 1 in der Gemarkung Everstorf

Auf dem Flurstick 10/1 der Flur 1 in der Gemarkung Everstorf sind ca. 15.000 mz
Streuobstwiese zu entwickeln. Der vorhandene Bewuchs aus jungen Fichten (Picea
abies) ist zu beseitigen. Je 125 m2 Malinahmenflache ist ein standortgerechter und
heimischer Laubbaum in der Qualitdt Hochstamm, 3xv mit einem Stammumfang von
10-12 cm anzupflanzen. Die Wiesenflache ist durch eine maximal 2-schirige Mahd
zu pflegen. Die Obstbaume sind durch StammschutzmalBhahmen vor Verbiss zu
schitzen. Das Forstamt Schonberg fuhrt die erforderliche Kultursicherung und die
dauerhafte Pflege der Anpflanzungen durch.

Externe KompensationsmalRnahme 3 — EM 3 - Anteiliger Riickbau eines Wehres
an der Maurinmuihle in der Gemarkung Carlow mit Herstellung einer Sohlgleite
durch den Wasser- und Bodenverband Stepenitz Maurine

Zur Wiederherstellung der Durchlassigkeit der Maurine ist der Ruckbau eines
Wehres an der Maurinmuhle (Gemarkung: Carlow) und der Einbau einer Fisch- und
Evertebratenaufstiegsanlage, als abgestufte Sohlgleite vorzunehmen. Die
MalRRnahme wird durch den Wasser- und Bodenverband durchgefiihrt. Zum Ausgleich
der Eingriffe, die in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 29 der Stadt
Grevesmihlen stehen, wird von der Gesamtmal3nahme ein Anteil von 29.419 m?2
Kompensationsflachenaquivalenten verwendet.

Externe Kompensationsmaflihahme 4 — EM 4 — Baumpflanzungen an der
sudwestlichen StralRenseite der Stral3e , Vielbecker Weg*

Als Erganzung der vorhandenen Gehdlzstruktur/Baumreihe an der sudwestlichen
StralRenseite ,Vielbecker Weg* (Flurstick 184, Flur 18, Gemarkung Grevesmiuhlen)
sind an der sudwestlichen Stralenseite mindestens 25 Einzelbaume als Baumreihe
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6.5

8.1

8.2

10.

zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Fir die Pflanzung sind ausschlieRlich
standortheimische Baume 1. Ordnung in folgender Pflanzqualitat zu verwenden:
Stieleiche (Quercus robur) Hochstamm, 3 x v. mit einem Stammumfang von 16-18
cm. Die Baume sind mit geeigneten Stammschutzmafnahmen gegen Wildverbiss zu
schitzen.

Externe KompensationsmalRnahme 5 — EM 5 — Okokonto NWM-013
»Dauerhafter Nutzungsverzicht Talkenbruch bei Pinnowhof*

Fur die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmiihlen werden
die erforderlichen 732 Okopunkte vom Okokonto NWM-013 in Anspruch genommen.

Schutzmal3nahmen fir Amphibien

Zum Schutz der Amphibien sind geeignete technische Schutzmaflinahmen flr die
Wechselkréte, wie z. B. Sicherung von Gullys, Schachtabdeckungen etc.
vorzusehen. Im Zuge der ErschlieBung des Plangebietes sind entsprechende
technische SchutzmalRhahmen vorzusehen und zu realisieren.

Artenschutzrechtliche Minimierungs- und Vermeidungsmal3nahmen

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen fur die Brutvogelarten der Freiflachen ist der
Zeitraum der Entfernung der Vegetationsschicht auf den Zeitraum auf3erhalb der
Brutzeit (1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar) zu beschranken. Sollte es bei
den Erdarbeiten zu Unterbrechungen von mehr als 8 Tagen kommen, ist eine
Okologische Baubegleitung durchzufihren und sind ggf. Vergramungsmaflnahmen
durchzufiihren oder durch einen fachkundigen Gutachter vor Wiederaufnahme der
BaumalRnahme das Baufeld nach eventuell britenden Vogelarten abzusuchen. Eine
Wiederbesiedelung wahrend der Bauphase ist durch geeignete
Vergramungsmalinahmen zu unterbinden.

Zur Minderung der Beeintrdchtigungen fur Reptilien und Amphibien ist bei
Erdarbeiten darauf zu achten, dass steile Boschungen vermieden werden bzw. die
Graben und Gruben schnellstméoglich zu verschlieRen und vorher eventuell
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben zu entfernen sind.

Monitoring

Der § 42 wurde in 8§ 44 BNatSchG geéandert.

Die Wirksamkeit der geplanten MafRnahmen, die im Bebauungsplan fur Ausgleich
und Ersatz sowie Begriinung festgesetzt sind, wird im Rahmen der Uberwachung
gemal 8 42 BNatSchG geprift. Dazu ist ein dreijahriges Monitoring, mit jahrlichen
Kartierungen und dreimaligen Begehungen der MalRnahmeflachen vorzunehmen.
Sollte sich dabei herausstellen, dass keine vollstandige Akzeptanz der Mal3nahmen
nachgewiesen wird, sind die Malinahmen fir die jeweiligen Artengruppen bzw. Arten
zu optimieren und mit der unteren Naturschutzbehtérde des Landkreises
Nordwestmecklenburg erneut abzustimmen. Wird die Wirksamkeit der MalRhahmen
fur die jeweiligen Arten dreimal nachgewiesen, kann das Monitoring beendet werden.

Schalluntersuchung

Im Zusammenhang mit den Ansiedlungsbegehren fir die Bioenergieanlage der
Stadtwerke der Stadt Grevesmihlen wurde eine Schalluntersuchung fur die Flachen
des Gl 2.1-Gebietes gefertigt, die Grundlage fir die Bearbeitung des Vorentwurfs ist.
Innerhalb der Schalluntersuchung, erstellt durch AQU, Gesellschaft fur Arbeitsschutz,
Qualitat und Umwelt mbH, Biro fir Schallschutz, Schonenfahrerstrale 4, 18057
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11.

12.

12.1.

Rostock, wurde ermittelt, dass ein IFSP von 45 dB(A) /m2 keinen Einfluss auf die
Werte (IK B-Plan, Anmerkung wohl Immissionskontingente des B-Planes) hat und als
irrelevant betrachtet werden kann. Diese Information wurde fir die Beurteilung im
Vorentwurfsverfahren genutzt. Als Ausgleich wurde in der Vorentwurfsphase auf der
neu gebildeten Flache des Gebietes GE 7.1 der zuldssige Nachtwert von 57
dB(A)/mz fur die Umverteilung vorgesehen und ggf. auf O dB(A) im weiteren
Verfahren herabgesetzt. Die schalltechnische Untersuchung wurde durch GENEST
erstellt. Innerhalb der schalltechnischen Untersuchung werden flr samtliche
Industrie- und Gewerbegebiete L(EK) tags und nachts festgelegt. Fir die Flachen,
auf denen PV-Anlagen vorhanden sind und die als solche dauerhaft erhalten werden
sollen und fur einen Teilbereich des bisherigen GE 7.1-Gebietes, das fur PV-Anlagen
vorgesehen wird, werden keine Festsetzungen getroffen. Diese Flachen werden
dauerhaft als sonstige Sondergebiete fir PV-Anlagen festgelegt. Festsetzungen sind
somit entbehrlich.

Achtungsabstand

Vorsorglich wurden fiir die beabsichtigte Bioenergieanlage, die die Teilflachen im Gl
4.1-Gebiet einnimmt und zusatzlich Relevanzflachen auf den Gebieten Gl 2.1 und Gl
2.2 beansprucht ein Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Abstandes mittels

Ausbreitungs- und Auswertungsbetrachtung in Anwendung der KAS-18 und KAS-32

far eine Biogasanlage durch EC Umweltgutachter und Sachverstandige Kremp und

Partner PartG mbB, 19395 Karow, Teerofen 3, gefertigt. Das Gutachten

beriicksichtigt die Flachen des Gl 4.1-Gebietes. Der angemessene Abstand wurde

gemalR Gutachten mit 106,4 m abgeleitet. Unter dieser Vorgabe kann dargestellt
werden, dass konkrete benachbarte Schutzobjekte in Anwendung des § 3 Abs. 5d

BImSchG nicht berthrt werden

- Wohnnutzung in ca. 180 m Entfernung

- benachbarte Firma im Osten ca. 132 m

- Stral’e am Baarssee in ca. 125 m Entfernung

- Recyclingunternehmen in ca. 200 m.

- Auf Acker- und Grinlandflachen wird nicht weiter eingegangen.

- Wohnnutzung liegt ca. 180 m in norddstlicher Richtung.

- Offentlich genutzte Geb&aude/ Gebiete sind nicht vorhanden.

- Freizeitgebiete sind nicht vorhanden.

- Wichtige Verkehrswege, hierzu wird die Strale am Baarssee nicht gezé&hlt und
naturschutzfachliche Restriktionen sind nicht beachtlich sind. Somit ist vom
Grunde her davon auszugehen, dass eine Vertraglichkeit in nachfolgenden
Verfahren nachgewiesen werden kann. Auch von den umgebenen Nutzungen
ergeben sich nach derzeitiger Betrachtung keine Anforderungen, die beachtlich
waren.

Externe Ausgleichs- und Ersatzbelange im Zusammenhang mit Eingriffen im
Rahmen der 2. Anderung des B-Planes Nr. 29 der Stadt Grevesmuhlen

Externer Ausgleich fiir zusatzliche Funktionsverluste und Uberbauungen

Der fir den Eingriff in Natur und Landschaft erforderliche Bedarf an
Kompensationsflachenaquivalenten (KFA) fir Eingriffe durch Funktionsverluste und
Uberbauungen wird tber Okopunkte und vorzugsweise in der Stadt Grevesmiihlen
ausgeglichen. Der Ausgleichsumfang betragt 20.394 m2 KFA. Diese Okopunkte sind
in der Landschaftszone ,Hohenriicken und Mecklenburgische Seenplatte*
auszugleichen.
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12.2 Externer Ausgleich durch Kompensationsflachendquivalente im Zusammenhang mit
den Eingriffen in das Landschaftsbild
Im Zusammenhang mit Eingriffen in das Landschaftsbild sind 6.095
Kompensationsflachenaquivalente KFA durch Okopunkte und vorzugsweise in der
Stadt Grevesmiihlen auszugleichen. Diese Okopunkte sind entsprechend in der
Landschaftszone ,Hohenrticken und Mecklenburgische Seenplatte” auszugleichen.

Planungsstand: Entwurf 06. Oktober 2025 17



	TEIL B - T E X T
	II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
	IV.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
	V.  HINWEISE



